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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1983

Norm

EO §40

Rechtssatz

Bei einem Oppositions - Impugnationsgesuch nach § 40 EO müssen die Voraussetzungen einer Klage nach den §§ 35

und 36 gegeben sein; ein Gesuch nach § 40 EO ist darüber hinaus nur aus den im Gesetz angeführten Gründen der

Befriedigung des betreibenden Gläubigers, der Anspruchsstundung oder Exekutionsstundung und des

Exekutionsverzichts zulässig. Es ist unzulässig, in anderen Fällen die Einstellung der Exekution nach § 40 EO zu

bewilligen.

Entscheidungstexte

3 Ob 46/83

Entscheidungstext OGH 11.05.1983 3 Ob 46/83

3 Ob 182/94

Entscheidungstext OGH 30.11.1994 3 Ob 182/94

nur: Ein Gesuch nach § 40 EO ist darüber hinaus nur aus den im Gesetz angeführten Gründen der Befriedigung

des betreibenden Gläubigers, der Anspruchsstundung oder Exekutionsstundung und des Exekutionsverzichts

zulässig. Es ist unzulässig, in anderen Fällen die Einstellung der Exekution nach § 40 EO zu bewilligen. (T1) Veröff:

SZ 67/220
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